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Übersicht 
 

Bodenwert: 1.300.000 €
Ertragswert: 20.500.000 €

Verkehrswert/Nutzfläche: 1.176 €/m²
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete (Soll) 13,2
Verkehrswert/Jahresnettokaltmiete (Ist) 17,6
Verkehrswert/Grundstücksfläche: 2.199 €/m²

Verkehrswert: 20.500.000 €

Sachwert (Beleihungswert): 41.450.000 €
Ertragswert (Beleihungswert): 17.400.000 €

Beleihungswert: 17.400.000 €
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1 Vorbemerkungen 
 

Auftraggeber: Auftraggeber 
 

Auftragseingangsdatum:  24.04.2008 

Gutachterliche Leistung: Verkehrswert (§ 194 BauGB) 

Anlass der  
Gutachtenerstellung: 
 

Verkehrswertübersicht 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

28.04.2008 

Eigentümer: lt. vorliegendem Grundbuchauszug: 
 

·  Eigentümer 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 28.04.2008 
 

Teilnehmer am  
Ortstermin: 
 

Der Objektverwalter, der Hausmeister und der unterzeichnende Sachverständige 
selbst. 
 

Was besichtigt werden 
konnte: 
 

Gewerbeeinheiten: 3 
Dach: nein 
Keller: ja, teilweise 

 

Das Gebäude war zum Besichtigungszeitpunkt gewerblich genutzt und demzu-
folge fast vollständig möbliert. Die Besichtigung bezieht sich daher auf die 
sichtbaren Gebäudeteile. Verdeckte Schäden können nicht ausgeschlossen wer-
den, sind aber nach Auskunft des Hausmeisters nicht vorhanden. 
 

Insoweit wurde ein dem Durchschnitt der besichtigten Einheiten und den Anga-
ben des Hausmeisters entsprechender Zustand und Ausstattungsstandard unter-
stellt. 
 

Gutachtenerstellung unter  
Mitwirkung von: 
 

einer technischen Mitarbeiterin des Sachverständigen  
 

Besonderheiten: Ein Energieausweis nach Energieeinsparverordnung (EnEV) lag nicht vor. 
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Leistungsabgrenzung: Baumängel und -schäden: Diese werden nur soweit erfasst, wie sie für die Er-

mittlung des Verkehrswertes nötig sind. Die Mängelfeststellung beschränkte sich 
daher auf eine visuelle, nicht destruktive Untersuchung. Besondere Untersu-
chungen hinsichtlich nicht unmittelbar sichtbarer Mängel sowie nicht unmittel-
bar zugänglicher Bauteile sind nicht erfolgt. Die eventuell nachstehende Liste 
der festgestellten, baulichen Mängel schließt daher das Vorhandensein weiterer 
Mängel nicht aus. Insofern stellt dieses Gutachten kein abschließendes Gutach-
ten über bauliche Mängel und Schäden dar. Funktionsprüfungen der haustechni-
schen Anlagen wurden nicht durchgeführt. 
 

Baubeschreibung: Es werden nur offensichtliche und vorherrschende Merkmale 
aufgezählt, soweit sie ohne Zerstörung erkennbar sind; Angaben über nicht 
sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den vorliegenden Unterlagen, Hin-
weisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile, Anlagen, 
Ausstattungen und Installationen wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Schädlinge und Schadstoffe: Untersuchungen auf pflanzliche und tierische 
Schädlinge sowie über gesundheitsschädigende Baumaterialien (z.B. Holz-
schutzmittel) sowie Altlasten im Sinne des Bundesbodenschutzgesetzes wurden 
nicht durchgeführt. 
 

Baugrund: Eine lageübliche Baugrundsituation ist insoweit berücksichtigt, wie 
sie in die Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Darüber hinausgehende vertiefende 
Untersuchungen und Nachforschungen wurden nicht angestellt. 
 

Bauordnungsrecht: Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage der tatsäch-
lich bestehenden Gebäude durchgeführt. Die Übereinstimmung der baulichen 
Anlagen und Nutzungen mit dem Bauordnungsrecht und Baugenehmigungen 
wird vorausgesetzt. 
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2 Grundstücks- und Gebäudebeschreibung 

2.1 Lage 
 
Ort und Einwohnerzahl: 
 

Adorf, ca. 500.000 Einwohner, Bundesland  

süd-westlicher Stadtkern 

Entfernung zu Geschäften des täglichen Bedarfs: fußläufig 

innerörtliche Lage: 
 

Entfernung zu öffentlichen Verkehrsmitteln (Bus + Hauptbahnhof): fußläufig 
 

Lagequalität  
(gemäß Mietenspiegel): 
 

Wohnlage: gut bis sehr gut Geschäftslage: mittel 

Art der Bebauung und 
Nutzung in der Straße: 
 

gewerbliche und wohnbauliche Nutzungen; aufgelockerte, 2-6-geschossige 
Bauweise 
 

Immissionen: normal durch Straßenverkehr 
 

2.2 Erschließung 
 
Straßenart: 
 

Wohnstraße 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut; Fahrbahn asphaltiert; Gehwege beidseitig vorhanden, befestigt 
mit Gehwegplatten  
 

Versorgungsanschlüsse 
und Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Gas und Wasser aus öffentlicher Versorgung; Fernwärme-
anschluss, Kanalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nach-
barliche  Gemeinsamkei-
ten: 
 

keine Grenzbebauung des Gebäudes 
 

Baugrund, Grundwasser  
(soweit ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; keine Grundwasserschäden 
 

2.3 Grund und Boden 
 
Grundbuch: Grundbuch von  Blatt lfd. Nr. 
 Adorf  54 1-2 
 Adorf  2371 1 
 Adorf  12 1 
 Adorf  3660 1-2 
     
Kataster: Gemarkung  Flurstück Fläche 
 Adorf  399/11 613 
 Adorf  402/1 3.796 
 Adorf  404/a 1.030 
 Adorf  402/2 1.478 
 Adorf  399/1 2.378 
 Adorf  399/2 26 
   Summe: 9.321 m² 
     
Grundstückszuschnitt: rechteckig   



 

 
Gutachten 2008-157  Seite 6 von 28  
 

2.4 Rechtliche Gegebenheiten (wertbeeinflussende Rechte und Belastungen) 

2.4.1 Privatrechtliche Situation 
 
Grundbuchlich gesicherte  
Belastungen: 
 

Eintragungen in Abteilung II des Grundbuchs Blatt 54, 2371, 3360: 
 
 

Die hier eingefügte Abbildung des Grundbuches Abt. II wurde aus Daten-
schutzgründen entfernt 

 
 
Diese Eintragungen werden als nicht wertrelevant betrachtet, da sie die 
Nutzung des Bewertungsobjekts nicht beeinträchtigen. 
 
Quelle: Grundbuchauszug vom 20.04.2007 
 
(Hinweis: Schuldverhältnisse in Abteilung III des Grundbuchs werden bei der Ermittlung eines 
Verkehrswertes nicht berücksichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. bestehende Schul-
den bei Beleihung, Verkauf o. Ä. sachgerecht berücksichtigt werden.) 
 
Das Objekt ist fast vollständig vermietet. Details finden sich in den Erläute-
rungen zum Ertragswertverfahren. 
 
Informationen über Mietminderungen oder Mietrückstände wurden dem Sach-
verständigen nicht angezeigt, es wird daher davon ausgegangen, dass solche 
nicht vorliegen. 
 

Vermietungssituation: 
 

Quelle: Auftraggeber 
 

Nicht eingetragene Rechte 
und Lasten: 
 

Sonstige nicht grundbuchlich eingetragene Lasten (z. B. begünstigende) Rech-
te sowie besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind nicht vorhanden. 
 

 Quelle: Auftraggeber  
 

Bodenordnungsverfahren: 
 

Das Grundstück ist zum Wertermittlungsstichtag in kein Bodenordnungsver-
fahren einbezogen. 
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Leibnitz, Adorf, 25.04.2008 
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2.4.2 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.4.2.1 Bauplanungsrecht 
 
Darstellungen im  
Flächennutzungsplan: 
 

Gemischte Bauflächen mit hohem Arbeitsstättenanteil 

Bauplanungsrechtliche 
Situation: 
 

Es liegt keine Art von Bebauungsplan vor, es handelt sich um einen unbeplan-
ten Innenbereich nach § 34 BauGB. 
 

Weitere Satzungen und 
Baugebote: 
 

Es liegen keine Sanierungssatzungen im Sinne der §§ 136ff., keine städtebau-
lichen Entwicklungsmaßnahmen im Sinne der §§ 165ff., keine Erhaltungssat-
zungen im Sinne der §§ 172-174 und keine städtebaulichen Gebote im Sinne 
der §§ 175-179 BauGB vor. 
 

Entwicklungszustand  
(Grundstücksqualität): 

baureifes Land 

 Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Leibnitz, Adorf, 25.04.2008 

 

2.4.2.2 Erschließungsbeitragssituation 
 
Beitrags- und Abgaben-
situation: 
 

Auskünfte zur Erschließungsbeitragssituation wurden aus Zeitgründen nicht 
eingeholt, es wird von Beitragsfreiheit ausgegangen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.4.2.3 Sonstige öffentlich-rechtliche Festsetzungen 
 
Baulasten: 
 

Das Baulastenverzeichnis wurde auftragsgemäß nicht eingesehen. Es wird 
davon ausgegangen, dass keine wertbeeinflussenden Eintragungen enthalten 
sind. 
 
Quelle: Auftraggeber 
 

Denkmalschutz: 
 

Das Grundstück ist nicht in der Denkmalliste verzeichnet.  
 
Quelle: Telefonische Auskunft, Frau Leibnitz, Adorf, 25.04.2008 
 

Naturschutz: 
 

Auskünfte zum Naturschutz wurden aus Zeitgründen auftragsgemäß nicht 
eingeholt. Es wird davon ausgegangen, dass für das Grundstück keine Aufla-
gen im Naturschutz bestehen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
 

Wasserschutz: Auskünfte zum Wasserschutz wurden aus Zeitgründen auftragsgemäß nicht 
eingeholt. Es wird davon ausgegangen, dass das Grundstück nicht in einer 
Trinkwasserschutzzone liegt. 
 
Quelle: Auftraggeber 

 

2.4.2.4 Bodenbelastung 
 
Bodenbelastung: Auskünfte aus dem Altlastenkataster der zuständigen Unteren Bodenschutzbe-

hörde wurden aus Zeitgründen auftragsgemäß nicht eingeholt. Es wird davon 
ausgegangen, dass das Grundstück nicht im Altlastenkataster der zuständigen 
Unteren Bodenschutzbehörde verzeichnet ist. 
 
Es ergaben sich während der Ortsbesichtigung keine Hinweise auf schädliche 
Bodenveränderungen (Kontaminationen). 
 
Es wird demzufolge von ungestörten Bodenverhältnissen ausgegangen. 
 
Quelle: Auftraggeber 
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2.5 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 
 
Gebäudetyp: Büro- und Geschäftshäuser mit vier bzw. sechs Vollgeschossen, voll unterkellert, 

das Gebäude Schweizer Str. 3 b ist zweigeschossig unterkellert (Tiefgarage) 
 

Baujahr:  1996 (laut Vorgutachten, nach sachverständiger Ansicht plausibel) 

Bauweise: Stahlbeton-Skelettbauweise mit Massiv- oder Leichtbauwänden mit 
Stahlbetondecken 
 

Dach: Dachform: Flachdach mit Blech- bzw. Dachpappdeckung mit Kiesschüt-
tung 

Deckung: Dachpappe 

Konstruktion: Stahlbeton 
 

 
Fassade: Wärmedämmfassade, teilweise mit Sandsteinverkleidung  

Fenster: 
 

durchgehend Metallfenster mit Isolierverglasung 
 

Sanitärbereich: Objektart Bauweise Qualität 
Fliesen deckenhoch mittel 

WC freihängend mittel 
 
 

Fußböden: Zimmer Fußbodenarten 

Wohnräume Dielen, Auslegware 

Nassräume Fliesen 

 
 

Küche: Es sind kleine Einbauküchen mittlerer Qualität vorhanden.  
 

Heizung: Fernwärmeheizung mit Flachheizkörpern und Thermostatventilen 
 

Gesamtbeurteilung: Das Gebäude befindet sich in sehr gutem Zustand. 
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3 Ermittlung des Verkehrswerts 

3.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist nach § 194 BauGB ein marktgerechter Preis, der Verkehrswert.  
 
Dieser wird „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im ge-
wöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der 
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen Gegenstands der Wertermitt-
lung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre.”  
 
Um einen möglichst marktgerechten Wert zu ermitteln, also einen, der einem realistischen Verkaufspreis 
nahe kommt, müssen die für das zu bewertende Objekt geeigneten Wertermittlungsverfahren ausgewählt 
werden. Können mehrere Verfahren angewendet werden, so erhöht dies die Sicherheit des Ergebnisses. 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 

Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des Bo-
denrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen und für plausi-
bel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage durchgeführt. 

Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 

Vergleichswertverfahren 
Existiert eine ausreichende Anzahl tatsächlicher Verkaufspreise oder ein Vergleichsfaktor2 für vergleich-
bare Objekte, so kann für jede Objektart ein Vergleichswertverfahren durchgeführt werden. 
 
Für das zu bewertende Objekt liegen keine geeigneten Kaufpreise vor, daher kann das Vergleichs-
wertverfahren nicht durchgeführt werden. 

Sachwertverfahren 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden. 
 
Für die Objektart stehen keine Marktanpassungsfaktoren zur Verfügung. Ein Sachwertverfahren 
kann aber nur mit aus dem Markt abgeleiteten Marktanpassungsfaktoren durchgeführt werden. 
Die Anwendung des Sachwertverfahrens scheidet daher beim Bewertungsobjekt aus. 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
2 Zumeist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für eine bestimmte Objektart. 
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3.2 Bodenwertermittlung 
 

=

=Der Bodenwert beträgt rund: 1.300.000,00 €

Angepasster Bodenrichtwert x Grundstücksfläche: 1.304.940,00 €

Das Richtwertgrundstück unterscheidet sich vom Bewertungsgrundstück nicht hinsichtlich wertbeeinflussender
Eigenschaften. Weitere Anpassungen müssen daher nicht vorgenommen werden.

140 €/m²

Veränderung 0,00 %

Veränderung bis zum Wertermittlungsstichtag: 0,00 %

Bodenrichtwert am Wertermittlungsstichtag (gerundet): 28.04.2008

140 €/m²Bodenrichtwert 01.01.2007

Bodenrichtwert 01.01.2008 140 €/m²

Beitrags-/Abgabenzustand frei frei
Flächenart Gewerbefläche Gewerbefläche
baureifes Land ja ja
Fläche keine Angabe 9.321 m²

Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück

 
 
 

3.2.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Bodenwertermittlung 
 
Grundstücksfläche 
 
Qualität Fläche Quelle 

baureifes Land 9.321 m² Grundbuch 
 
 

 
Beitrags- und Abgabenzustand 
 
Das Bewertungsobjekt ist beitrags- und abgabenfrei (siehe Abschnitt 2.4.2.2). 
 
 
Bodenrichtwert 
 
Es wurde der vom zuständigen Gutachterausschuss für Grundstückswerte festgestellte Bodenrichtwert ver-
wendet. Der Bodenrichtwert ist seit Jahren unverändert, daher ist keine zeitliche Anpassung notwendig. 
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3.3 Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

-
=

Miete/mtl Miete/JahrEinnahmen Fläche Miete/m²
Gewerbe 17.438,34 m² 7,05 €/m²
Sonstige

17.438,34 m²

122.916,87 € 1.475.002,44 €
6.781,64 € 81.379,68 €

129.698,51 € 1.556.382,12 €Summe

Rohertrag 1.556.382,12 €

Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Gewerbe 4 % 1.475.002,44 € 59.000,10 €
Mietausfallwagnis

Sonstiges 4 % 81.379,68 € 3.255,19 €

Gewerbe 7,00 €/m² 17.438,34 m² 122.068,38 €
Instandhaltung

vermietete Stellplätze 50,00 € 188 9.400,00 €
unvermietete Stellplätze 50,00 € 29 1.450,00 €

Verwaltung 2 % 1.556.382,12 € 31.127,64 €

226.301,31 €

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten) 1.330.080,81 €

Summe 226.301,31 €

Reinertragsanteil des Bodens (= Bodenwert x Liegenschaftszinssatz) 6,0 % 78.000,00 €
Ertrag der baulichen Anlagen (= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens) 1.252.080,81 €

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 48 Jahre 15,65
Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger) 19.595.064,68 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 1.300.000,00 €
Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks 20.895.064,68 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 400.000,00 €
Ertragswert 20.495.064,68 €

Der Ertragswert beträgt rund: 20.500.000,00 €
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3.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 

Flächen 
 

Die Flächen wurden aus der übergebenen Mieterliste entnommen und anhand folgender Vergleichsunterla-
gen überschlägig plausibilisiert: BGF-Berechnung und Katasterkarte 
 
Quelle: vorliegende Berechnungen; Mietenlisten; vorliegende Pläne 
 
 

Rohertrag 
 
1. Datenlage 
 

Der Unterzeichner hat eine nicht unterschriebene Mietenliste vom 31.12.2007 zur Verfügung gestellt be-
kommen. Eine Prüfung der tatsächlich beim Eigentümer eingehenden Mieteinnahmen ist dem Sachverstän-
digen nicht möglich. 
 
Büros  19 Büro 5. OG Advitec/BT 1996 288,81 6,00 1733,00 4,50 8,00 6,00 1.733,00

19 Gesamt Gewerbe: 16.657,79 7,17 119.442,87
Gesamt Gewerbe vermietet: 12.002,38 7,24 86.855,00
Gesamt Gewerbe leer stehend: 4.655,41

in Spanne

 
 

Die vorstehende Mietenliste wurde aus Datenschutzgründen hier nur auszugsweise abgebildet.  
 
Läden  

Pos Gewerbeeinheit Mieter
Miet-

änderungs-
datum

Bau-
jahr

Ausstattung
Mietspiegel 

unterer Wert
Mietspiegel 
oberer Wert

1 Laden EG Scheinert 1996 177,00 6,20 1.097,00 7,00 16,00 6,20 1.097,00
1 Gesamt Gewerbe: 177,00 6,20 1.097,00

Gesamt Gewerbe vermietet: 177,00 6,20 1.097,00
Gesamt Gewerbe leer stehend: 0,00

Abweichung
vom

Mietspiegel

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

leicht darunter

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

BemerkungLage
Fläche
[m²]

 
 
Stellplätze Tiefgarage  

Pos Sonstige Einnahmen

1 188 31,34 5.891,92 31,34 5.891,92
1 Gesamt Sonstige Einnahmen: 188 5.891,92

Gesamt Sonstige Einnahmen vermietet: 5.891,92

Miete
Soll

[€/Stück]

Miete
Soll
[€]

vermietete Stellplätze

Anzahl
Miete

Ist
[€/Stück]

Miete
Ist
[€]

Bemerkung

 
 
Stellplätze aussen  

Pos Sonstige Einnahmen

1 29 30,68 889,72 30,68 889,72
1 Gesamt Sonstige Einnahmen: 29 889,72

Gesamt Sonstige Einnahmen vermietet: 889,72

Miete
Soll

[€/Stück]

Miete
Soll
[€]

vermietete Stellplätze

Anzahl
Miete

Ist
[€/Stück]

Miete
Ist
[€]

Bemerkung

 
 
Lager  

Pos Gewerbeeinheit Mieter
Miet-

änderungs-
datum

Bau-
jahr

Ausstattung
Mietspiegel 

unterer Wert
Mietspiegel 
oberer Wert

1 Lager vermietet 1996 365,43 4,21 1.537,00 4,21 1.537,00
2 Lager vermietet 1996 238,12 3,53 840,00 3,53 840,00
2 Gesamt Gewerbe: 603,55 3,94 2.377,00

Gesamt Gewerbe vermietet: 603,55 3,94 2.377,00
Gesamt Gewerbe leer stehend: 0,00

Lage
Fläche
[m²]

NKM
Ist

[€/m²]

NKM
Ist
[€]

Bemerkung
Abweichung

vom
Mietspiegel

NKM
Soll

[€/m²]

NKM
Soll
[€]

in Spanne
in Spanne

 
 

Anz. Jahresübersicht

22 Gewerbe: 17.438,34

2 4.655,41
21 12.782,93 7,07 90.329,00 1.083.948,00

100 % 17.438,34 7,05 122.916,87 1.475.002,44

217 Sonstiges: 6.781,64 81.379,68 6.781,64 81.379,68
Gesamt: 17.438,34 97.110,64 1.165.327,68 129.698,51 1.556.382,12

   als dauerhaft vermietbar angesetzt:

   davon zum Stichtag unvermietet:
   davon zum Stichtag vermietet:

Monatl.
Ist-Miete

[€]
Ist-Miete

[€/m²]

Fläche
[m²]

JNK
Ist-Miete

[€]

JNK
Soll-Miete

[€]
Soll-Miete

[€/m²]

Monatl.
Soll-Miete

[€]

 
 
2. Art des Mietansatzes 
 
Der Rohertrag wird als nachhaltig erzielbare Nettokaltmiete gemäß § 17 Abs. 1 WertV angesetzt. Für die 
leer stehenden Einheiten wird ein nachhaltig erzielbarer Ansatz vorgenommen, die vermieteten Einheiten 
werden auf ihre Nachhaltigkeit überprüft. 
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3. Gewerbemieten: 
 
Marktlage 
 
Eine Marktrecherche von Angeboten und Nachfrage der letzten drei Monate ergab eine leicht ansteigende 
Nachfrage nach Gewerbeflächen.  
 
Analyse der vorliegenden Mietverträge 
 
Die Mietverträge beinhalten laut Hausverwalter eine ortsübliche Umlegung der Mietnebenkosten auf den 
Mieter, Instandsetzungsarbeiten in den Mieträumen und am Gebäude obliegen dem Vermieter. 
 
Vergleich zum Mietenspiegel und anderen Marktquellen 
 
Die Adorf IHK gibt keinen eigenen Gewerbemietenspiegel heraus, sie bezieht sich in ihren Veröffentli-
chungen auf andere Quellen: 
 

 
 
Die Mieten für die Gewerbeeinheiten liegen fast ausschließlich (eine Kleinfläche der A GmbH übersteigt 
die Spannenangaben) innerhalb der Spannenangaben des Gewerbemietenverzeichnisses der IHK, dabei 
orientieren sich die Mieten eher am unteren Spannenende. Laut Auskunft der Hausverwaltung ist die Ver-
waltungsfirma im Moment mit der Verhandlung einer weiteren Teilfläche von rd. 1.500 m² zu 8,- €/m² an 
die B GmbH beschäftigt. Die tatsächlichen Mieten werden daher angesetzt, da sie nachhaltig erzielbar er-
scheinen. Von der Lagequalität ist das Objekt eine gute Lage mit Tendenz zur besten Lage, der Nutzwert 
der Einheiten ist als gut einzuschätzen, da moderne Bürogrundrisse, Büroverkabelungen und eine Tiefgara-
ge vorhanden sind.  
 
Die Mieten für die Ladenfläche beträgt 6,20 €/m² und liegt damit noch unterhalb des Gewerbemietenver-
zeichnisses. Diese Miete ist demzufolge als nachhaltig erzielbar einzuschätzen.  
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4. Sonstiges 
 
Die Parkplätze werden mit den durchschnittlich derzeit erzielten Mieten angesetzt, da die Parkplatzsituation 
in der Lage des Bewertungsobjekts angespannt und die überwiegende Anzahl der Parkplätze vermietet ist.  
 
 

 
Bewirtschaftungskosten 
 
Die Bewirtschaftungskosten werden nach Erfahrungssätzen des Sachverständigen angesetzt.  
 
 
Liegenschaftszinssatz 
 
Der Gutachterausschuss für die Ermittlung von Grundstückswerten gibt empfohlene Liegenschaftszinssätze 
in seinem Grundstücksmarktbericht an: 
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Später im Grundstücksmarktbericht wird eine Kauffallanalyse vorgenommen: 
 

 
 

Demzufolge wurden bei 9 Kauffällen der Jahre 2005 bis 2006 Liegenschaftszinssätze von 4,9 bis 7,8 %, im 
Mittel von 5,8 % abgeleitet. Aufgrund der Lage des Objektes in einer guten bis besten Lage, des Vermie-
tungszustandes, des Objektzustandes und der im Objekt erzielten Miete wird der Liegenschaftszinssatz vom 
Unterzeichner mit 6,0 % geschätzt.  
 
 
Restnutzungsdauer 
 

Gesamtnutzungsdauer Gebäudealter Restnutzungsdauer 
60 Jahre 12 Jahre 48 Jahre 

 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2008 
 
 
Vervielfältiger 
 
Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsaspek-
ten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Liegenschaftszins-
satzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Beim Bewertungsobjekt liegen noch unvermietete Flächen, somit ein „Underrent“ vor. Wenn die in der 
aktuellen Vermietung befindliche Fläche von rd. 1.500 m² als kurzfristig vermietet angesehen wird, bleiben 
noch rund 3.150 m², die nicht vermietet sind. Es wird eine Zeit bis zur Vollvermietung von im Mittel 
rd.18 Monaten geschätzt, so dass sich zu berücksichtigende Mindermieten von 18 Monaten x 7 €/m² x 
3.150 m² = 396.900 €, rd. 400.000 €, die als besonderer wertbeeinflussender Umstand zu berücksichtigen 
sind.  
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3.4 Verkehrswertdiskussion 
 

Der Gutachterausschuss hat in seinem Grundstücksmarktbericht Ertragsfaktoren veröffentlicht. Diese sind 
unten stehend abgebildet.  
 

 
 
Demzufolge liegen die Ertragsfaktoren zwischen dem 10,7-fachen und dem 19,5-fachen, im Mittel beim 
14,3-fachen der Jahresnettokaltmiete. Der ermittelte Ertragswert entspricht dem 13,2-fachen der Sollmiete 
und dem 17,6-fachen der Ist-Miete. Da ein erheblicher Teil des Leerstandes durch einen Vertrag mit der 
Bundespolizei vermindert werden würde, der gerade verhandelt wird, erscheint der ermittelte Ertragswert 
marktgerecht.  
 

Hierzu passend hat der Rating-Spezialist Feri kürzlich veröffentlicht, dass stärkere Marktnachfrage und 
Mietpreissteigerungen seit 2006 kennzeichnend für den Büroimmobilienmarkt in Deutschland sind. Dies 
spiegelt sich in einer in den letzten Jahren stark erhöhten Nachfrage nach deutschen Immobilien durch 
ausländische Investoren wider. Zwar gehört der Standort nicht zu den „Big Seven“ Bürostandorten in 
Deutschland, aber als Stadt ist er auch nicht unbedeutend.  
 

Fazit: der ermittelte Ertragswert ist marktgerecht und stellt Nachfrage und 
Preisniveau sachgerecht dar.  
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3.5 Zusammenfassung und Verkehrswert 
 

 

Beim Bewertungsobjekt handelt es sich um ein Büro- und Geschäftshaus mit 17.637,92 m² 
Nutzfläche.  

Das Bewertungsobjekt ist hinsichtlich seiner Standort- und Objektqualität auf dem regiona-
len Immobilienmarkt als leicht überdurchschnittlich zu beurteilen. 

Der Verkehrswert für das Grundstück Astraße 1 in 11111 Adorf wird zum Wertermitt-
lungsstichtag 28.04.2008 mit rd. 

20.500.000,00 € 
ermittelt. 
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4 Beleihungswertermittlung 

4.1 Verfahrenswahl mit Begründung 
Ziel einer Beleihungswertermittlung ist nach § 16 Absatz 2 des Pfandbriefgesetzes zu bestimmen:  
§ 16 Absatz 2 Pfandbriefgesetz: „Der Beleihungswert darf den Wert nicht überschreiten, der sich im Rah-
men einer vorsichtigen Bewertung der zukünftigen Verkäuflichkeit einer Immobilie und unter Berücksich-
tigung der langfristigen, nachhaltigen Merkmale des Objektes, der normalen regionalen Marktgegebenhei-
ten sowie der derzeitigen und möglichen anderweitigen Nutzungen ergibt. Spekulative Elemente dürfen 
dabei nicht berücksichtigt werden. Der Beleihungswert darf einen auf transparente Weise und nach einem 
anerkannten Bewertungsverfahren ermittelten Marktwert nicht übersteigen. Der Marktwert ist der ge-
schätzte Betrag, für welchen ein Beleihungsobjekt am Bewertungsstichtag zwischen einem verkaufsberei-
ten Verkäufer und einem kaufbereiten Erwerber, nach angemessenem Vermarktungszeitraum, in einer 
Transaktion im gewöhnlichen Geschäftsverkehr verkauft werden könnte, wobei jede Partei mit Sach-
kenntnis, Umsicht und ohne Zwang handelt.“ 
 
Welche Verfahren auszuwählen sind, beruht vor allem auf zwei Fragen: 
 
1. Welche Verfahren sind in der Lage, die Preisbildungsmechanismen für dieses Objekt nachzuvollziehen? 
2. Für welche Verfahren stehen die notwendigen Daten aus dem Immobilienmarkt zur Verfügung? 
 
Bodenwertermittlung 
Der Bodenwert wird für gewöhnlich anhand eines Bodenrichtwertes1, gelegentlich auch anhand einzelner 
Vergleichskaufpreise ermittelt. Durch Anpassungen des verwendeten Bodenrichtwerts oder der Ver-
gleichskaufpreise gleicht man diese an das zu bewertende Grundstück und dessen Eigenschaften an. 
 
Für die Lage des Bewertungsobjekts liegt ein geeigneter Bodenrichtwert vor. Das Niveau des Bo-
denrichtwertes wurde anhand der Lagequalität mit anderen Richtwerten verglichen und für plausi-
bel befunden. Die Bodenwertermittlung wird daher auf dieser Grundlage durchgeführt. 
 
Ertragswertverfahren 
Mit dem Ertragswertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
zur Erzielung von Renditen und weniger zur Eigennutzung verwendet werden. 
 
Das zu bewertende Objekt ist ertragsorientiert zu sehen, daher wird das Ertragswertverfahren vor-
rangig angewendet. 
Sachwertverfahren 
Mit dem Sachwertverfahren werden solche bebaute Grundstücke vorrangig bewertet, die üblicherweise 
nicht zur Erzielung von Renditen, sondern zur renditeunabhängigen Eigennutzung verwendet werden. 
 
Für die Objektart stehen keine Marktanpassungsfaktoren zur Verfügung. Ein Sachwertverfahren 
kann aber nur mit aus dem Markt abgeleiteten Marktanpassungsfaktoren durchgeführt werden. 
Trotzdem wird, den Anforderungen des Pfandbriefgesetz (PfandBG) vom 22. Mai 2005                
(BGBl. I S. 1373) folgend, stützend das Sachwertverfahren angewendet.  
 

                                                      
1 Der Bodenrichtwert ist ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis für ähnlich genutzte Grundstücke in einer abgegrenzten Zone. 
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4.2 Bodenwertermittlung 
 
In der Bodenwertermittlung ergeben sich keine Änderungen zur Verkehrswertermittlung.  
 
Der Bodenwert wurde in den Sachwertverfahren anteilig nach den Flurstücken (grob) den Gebäuden zu-
geordnet. 
 

4.3 Ertragswertermittlung 
 

-

=

-
=

x
=

+
=

-
=

Der Ertragswert beträgt rund: 17.400.000,00 €

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 400.000,00 €
Ertragswert 17.433.722,70 €

Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung) 1.300.000,00 €
17.833.722,70 €Vorläufiger Ertragswert des Grundstücks

1.204.204,13 €

13,73
16.533.722,70 €Ertragswert der baulichen Anlagen (= Ertrag der baulichen Anlagen x Vervielfältiger)

(= Reinertrag - Reinertragsanteil des Bodens)

Vervielfältiger bei Restnutzungsdauer 48 Jahre

Ertrag der baulichen Anlagen

1.295.204,13 €

Reinertragsanteil des Bodens 91.000,00 €

Jährlicher Reinertrag (= Rohertrag - Bewirtschaftungskosten)

(= Bodenwert x Kapitalisierungszinssatz) 7,0 %

Summe 261.177,99 € 261.177,99 €

Verwaltung 2 % 1.556.382,12 € 31.127,64 €

vermietete Stellplätze 50,00 € 217 10.850,00 €
Gewerbe 9,00 €/m² 17.438,34 m² 156.945,06 €
Instandhaltung

Sonstiges 4 % 81.379,68 € 3.255,19 €
Gewerbe 4 % 1.475.002,44 € 59.000,10 €
Mietausfallwagnis
Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Rohertrag 1.556.382,12 €

Summe 17.438,34 m²

122.916,87 € 1.475.002,44 €
6.781,64 € 81.379,68 €

129.698,51 € 1.556.382,12 €
Sonstige
Gewerbe 17.438,34 m² 7,05 €/m²

Fläche Miete/m²Einnahmen Miete/mtl Miete/Jahr

 
 



 

 
Gutachten 2008-157  Seite 21 von 28  
 

4.3.1 Erläuterungen zu den Wertansätzen in der Ertragswertberechnung 
 

Nutzflächen 
 

Bei den Nutzflächen ergeben sich keine Änderungen zur Verkehrswertermittlung. 
 
 

Rohertrag 
 

Die Erläuterung der Ansätze der Mieten erfolgte bereits in den Erläuterungen zu den Wertansätzen in der 
Verkehrswertermittlung. Da auch beim Verkehrswert nur nachhaltige Mieten anzusetzen sind, wird hier 
keine Veränderung zu den Wertansätzen in der Verkehrswertermittlung vorgenommen.  
 
 

Bewirtschaftungskosten 
 

Der Mindestansatz gem. § 11 Abs. 2 BelWertV beträgt 15 %. Im vorliegenden Bewertungsfall wird der 
nachstehend aufgeführte Einzelkostenansatz gewählt, da dieser über dem Mindestansatz liegt.  
 

Bewirtschaftungskosten Anteil Bezugsmenge Betrag

Gewerbe 4 % 1.475.002,44 € 59.000,10 €
Mietausfallwagnis

Sonstiges 4 % 81.379,68 € 3.255,19 €

Gewerbe 9,00 €/m² 17.438,34 m² 156.945,06 €
Instandhaltung

vermietete Stellplätze 50,00 € 217 10.850,00 €

Verwaltung 2,0 % 1.556.382,12 € 31.127,64 €

Summe 261.177,99 € 
 
 

Kapitalisierungszinssatz 
 

Gemäß Anlage 3 zur BelWertV liegt die Bandbreite der Kapitalisierungszinssätze für Bürohäuser bei 6,0 % 
bis 7,5 %. Wegen der der guten Lage und des Alters des Bewertungsobjektes wird ein Kapitalisierungszins-
satz von 7,0 % für sachgerecht erachtet.  
 
 

Restnutzungsdauer 
 

Die wirtschaftliche Regelnutzungsdauer bei Geschäfts- und Bürohäusern beträgt 30 bis 60 Jahre. Das Baual-
ter beträgt 12 Jahre. Da das Objekt modern ausgestattet ist und in einer langfristig nutzbaren Geschäftslage 
liegt wird die Regelnutzungsdauer mit 60 Jahren und demzufolge die Restnutzungsdauer mit 48 Jahren ge-
schätzt.  
 
 

Vervielfältiger 
 

Der Vervielfältiger ist eine Rechengröße des Ertragswertverfahrens und berücksichtigt darin den Umstand, 
dass Erträge einer Immobilie nicht auf einmal sondern erst langfristig erbracht werden und daher Zinsaspek-
ten und Inflation unterliegen. Der Vervielfältiger bestimmt sich anhand des angesetzten Kapitalisierungs-
zinssatzes und der verwendeten Restnutzungsdauer und erfolgt nach der in Anlage 1 (zu § 16, Abs. 3) der 
WertV festgelegten Formel. 
 
 

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 

Die zu berücksichtigenden besonderen wertbeeinflussenden Umstände sind zuvor bereits erläutert worden. 



 

 
Gutachten 2008-157  Seite 22 von 28  
 

4.4 Sachwertermittlung Bauteil I und II 
 

x

=

+

=

+

=

-

=

-

=

+

-

=

15.235,00 m² BGFFläche
Normalherstellungskosten im Basisjahr (2000) 1.735,00 €/m² BGF
Baupreisindex zum Stichtag 114,1

1.979,64 €/m² BGFNormalherstellungskosten zum Stichtag 1.979,64 €/m² BGF

30.159.815,40 €Herstellungswert/ reiner Bauwert (Fläche x Normalherstellungskosten)

4.523.972,31 €Baunebenkosten (in Prozent vom Herstellungswert) 15 %

34.683.787,71 €Herstellungswert/ reiner Bauwert (mit Baunebenkosten)

1.734.189,39 €5 %Wert der Außenanlagen (Prozent vom Herstellungswert)

36.417.977,10 €

60

Wert der Gebäude und Außenanlagen (Zwischensumme 1)

Alterswertminderung (linear) Gesamtnutzungsdauer

7.283.595,42 €
Restnutzungsdauer 48

20,0 %

29.134.381,68 €Zeitwert (Zwischensumme 2)/ Gebäudewert insgesamt

2.913.438,17 €

26.220.943,51 €Gebäudewert insgesamt

Sicherheitsabschlag 10 %

708.500,00 €Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung)

26.700.000,00 €Der Sachwert beträgt rund:

200.000,00 €sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände

26.729.443,51 €Sachwert
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4.4.1 Erläuterung zu den Wertansätzen in der Sachwertermittlung  
 
Bruttogrundfläche 
 
Die Flächen wurden aus den vorliegenden Flächenberechnungen entnommen und anhand der vorliegenden 
Pläne plausibilisiert. 
 
Quelle: Aufstellung des Auftraggebers vom 23.11.2007 Bruttogrundflächen 
 
 
Normalherstellungskosten 
 
Bei Gebäuden der Bauart des Bewertungsobjekts sind in der Fachliteratur NHK angegeben, die mit Korrek-
turfaktoren reduziert werden müssen. 
 

NHK Grundwert: 1.770 €/m³

x fiktives Baujahr 0,98

NHK angepasst: 1.735 €/m³

NHK gerundet: 1.735 €/m³

Ermittlung der Normalherstellungskosten 2000

 
 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2008 
 
 
Baupreisindex 
 
Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr (2000) an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses des Baupreisindexes am Wertermittlungsstichtag und des 
Baupreisindexes im Basisjahr (= 100). 
 
 
Baunebenkosten 
 
Entsprechend den Angaben in der Beleihungswertermittlungsverordnung wird ein Baunebenkostenansatz 
von 15 % angesetzt.  
 
 
Restnutzungsdauer 
 
Die wirtschaftliche Regelnutzungsdauer bei Geschäfts- und Bürohäusern beträgt 30 bis 60 Jahre. Das Baual-
ter beträgt 12 Jahre. Da das Objekt modern ausgestattet ist und in einer langfristig nutzbaren Geschäftslage 
liegt wird die Regelnutzungsdauer mit 60 Jahren und demzufolge die Restnutzungsdauer mit 48 Jahren ge-
schätzt.  
 
 
Alterswertminderung 
 
Die Alterswertminderung erfolgt linear. 
 
 
Außenanlagen 
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Es wird ein Ansatz entsprechend der BelWertV gewählt. 
 
 
Sicherheitsabschlag  
 
Entsprechend den BelWertV wird hier ein Sicherheitsabschlag von 10 % angesetzt. 
 
 
Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Die zu berücksichtigenden besonderen wertbeeinflussenden Umstände sind zuvor bereits erläutert worden. 
 
Die Mindermiete wurde zu gleichen Teilen auf die Gebäudeteile aufgeteilt (400.000 € / 2 = je 200.000 €) 
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4.5 Sachwertermittlung Bauteil III 
 

x

=

+

=

+

=

-

=

-

=

+

-

=

Gesamtnutzungsdauer

Sicherheitsabschlag 10 %

14.753.684,67 €Sachwert

14.750.000,00 €Der Sachwert beträgt rund:

200.000,00 €sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände

14.362.184,67 €Gebäudewert insgesamt

591.500,00 €Bodenwert (siehe Bodenwertermittlung)

1.595.798,30 €

15.957.982,97 €Zeitwert (Zwischensumme 2)/ Gebäudewert insgesamt

3.989.495,74 €
Restnutzungsdauer 48

20,0 %

19.947.478,71 €

60

18.997.598,77 €Herstellungswert/ reiner Bauwert (mit Baunebenkosten)

949.879,94 €5 %Wert der Außenanlagen (Prozent vom Herstellungswert)

Wert der Gebäude und Außenanlagen (Zwischensumme 1)

Alterswertminderung (linear)

2.477.947,67 €Baunebenkosten (in Prozent vom Herstellungswert) 15 %

1.546,06 €/m² BGFNormalherstellungskosten zum Stichtag 1.546,06 €/m² BGF

16.519.651,10 €Herstellungswert/ reiner Bauwert (Fläche x Normalherstellungskosten)

Normalherstellungskosten im Basisjahr (2000) 1.355,00 €/m² BGF
Baupreisindex zum Stichtag 114,1

10.685,00 m² BGFFläche

 
 
 
 

Summe der Sachwerte 41.450.000,00 €

Sachwert (Bauteile I und II) 26.700.000,00 €
Sachwert (Bauteile III) 14.750.000,00 €
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4.5.1 Erläuterung zu den Wertansätzen in der Sachwertermittlung  
Bruttogrundfläche 
 
Die Flächen wurden aus den vorliegenden Flächenberechnungen entnommen und anhand der vorliegenden 
Pläne plausibilisiert. 
 
Quelle: Aufstellung des Auftraggebers vom 23.11.2007 Bruttogrundflächen 
 

Normalherstellungskosten 
 

Bei Gebäuden der Bauart des Bewertungsobjekts sind in der Fachliteratur NHK angegeben, die mit Korrek-
turfaktoren reduziert werden müssen. 
 

NHK Grundwert: 1.385 €/m³

x fiktives Baujahr 0,98

NHK angepasst: 1.357 €/m³

NHK gerundet: 1.355 €/m³
 

 
Quelle: Sprengnetter, Hans Otto: Handbuch Grundstücksbewertung, Loseblattsammlung, WertermittlungsForum, Sinzig, 2008 
 

Baupreisindex 
 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr (2000) an die allgemeinen Wertverhältnisse am Wertermitt-
lungsstichtag erfolgt mittels des Verhältnisses des Baupreisindexes am Wertermittlungsstichtag und des 
Baupreisindexes im Basisjahr (= 100). 
 
 

Baunebenkosten 
 

Entsprechend den Angaben in der Beleihungswertermittlungsverordnung wird ein Baunebenkostenansatz 
von 15 % angesetzt.  
 
 

Restnutzungsdauer 
 

Die wirtschaftliche Regelnutzungsdauer bei Geschäfts- und Bürohäusern beträgt 30 bis 60 Jahre. Das Baual-
ter beträgt 12 Jahre. Da das Objekt modern ausgestattet ist und in einer langfristig nutzbaren Geschäftslage 
liegt wird die Regelnutzungsdauer mit 60 Jahren und demzufolge die Restnutzungsdauer mit 48 Jahren ge-
schätzt.  
 

Alterswertminderung 
 

Die Alterswertminderung erfolgt linear. 

Außenanlagen 
 

Es wird ein Ansatz entsprechend der BelWertV gewählt. 
 

Sicherheitsabschlag  
 

Entsprechend den BelWertV wird hier ein Sicherheitsabschlag von 10 % angesetzt. 
 
 

Sonstige besondere wertbeeinflussende Umstände 
 
Die zu berücksichtigenden besonderen wertbeeinflussenden Umstände sind zuvor bereits erläutert worden. 
 

Die Mindermiete wurde zu gleichen Teilen auf die Gebäudeteile aufgeteilt (400.000 € / 2 = je 200.000 €) 
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4.6  Risikoeinschätzung 
 
Eine Drittverwendungsfähigkeit ist für das Objekt gegeben. Grundsätzlich sind die Flächen für gewerbli-
che Nutzungen geeignet. Die Nachfrage ist leicht ansteigend, insgesamt aber noch nicht ausreichend hoch, 
da eine Vielzahl von solchen Gewerbegrundstücken angeboten wird und somit ein erheblicher Angebots-
überhang besteht.  
 
Die Verkäuflichkeit ist als mittel einzuschätzen. Wegen der gestiegenen Nachfrage nach Anlageobjekten 
ist derzeit mit einer Vermarktungsdauer von 6 bis 24 Monaten zu rechnen.  
 
Das Risiko einer Kreditierung des Bewertungsobjekts schätzt der Unterzeichner als mittleres Risiko ein. 
Das Objekt wird laut Auskunft der Auftraggeber seit rd. 12 Jahren betrieben.  
 

4.7 Beleihungswertvorschlag 
 
 

 
Das Bewertungsobjekt ist beleihbar. In Anbetracht der Nutzung des Objektes (Gewerbenut-
zung Büro- und Ladenflächen) schlägt der Unterzeichner einen Beleihungswertansatz von  
 
 

17.400.000 € 
 

vor.  
 

 
Vorstehendes Gutachten habe ich aufgrund eingehender Besichtigung des Objektes und genauer Prüfung 
der Verhältnisse nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Zu den Beteiligten besteht keinerlei persönli-
che und wirtschaftliche Bindung. Am Ergebnis des Gutachtens habe ich kein persönliches Interesse. 
 
 
Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe 
entgegenstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen 
Aussagen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 
 
 
Berlin, den 06.05.2008 

Mirko Otto 
Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) 

 
von der Industrie- und Handelskammer zu Berlin öffentlich 
bestellter und vereidigter Sachverständiger für die Bewer-
tung bebauter und unbebauter Grundstücke 

 
Zertifizierung durch WertermittlungsForum Zertifizie-
rungsgesellschaft für Grundstückssachverständige mbH 
Sinzig für die Bewertung von bebauten und unbebauten 
Grundstücken, Schwerpunkt Verkehrs-/Marktwert-
ermittlung einschließlich Bewertungen für finanzwirt-
schaftliche Zwecke, Zert.-Nr. 0102-004 

 
Immobilien-Sachverständiger (EBS/BIIS) 
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6 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 
 
BauGB: Baugesetzbuch i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.9.2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

5.9.2006 (BGBl. I S. 2098) m.W.v. 12.9.2006 
 

BauNVO: Baunutzungsverordnung - Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke vom 23. Januar 1990 (BGBl. I 
1990 S. 132), zuletzt geändert durch Art. 3 des Investitionserleichterungs- und Wohnbaulandgesetzes vom 22. 
April 1993 (BGBl. I 1993 S. 466) 
 

WertV: Wertermittlungsverordnung vom 06. Dezember 1988 (BGBl. I S. 2209), zuletzt geändert durch Artikel 3 Bau-
ROG vom 18. August 1997 (BGBl. I S. 2081) 
 

WertR:  Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken in der Fassung vom 19. Juli 
2002 (BAnz Nr. 238a vom 20. Dez. 2002) 
 

BGB: Bürgerliches Gesetzbuch vom 18. August 1896 (RGBl. S. 195), Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuches vom 
2. Januar 2002 (BGBl. I S. 42), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 24. August 2002 (BGBl. I S. 
3412), Berichtigung der Bekanntmachung der Neufassung des Bürgerlichen Gesetzbuchs vom 22. Mai 2003 
(BGBl. I S. 738) 

 
 
 

7 Haftungsausschluss 
 
a) Der Auftragnehmer haftet grundsätzlich nicht nur gegenüber dem Auftraggeber, sondern auch gegenüber Dritten. Das beauf-

tragte Gutachten ist jedoch nur für den angegebenen Zweck bestimmt, was seinen Schutzbereich darauf begrenzt. Eine dar-
über hinausgehende Verwendung bedarf schriftlicher Zustimmung des Auftragnehmers. 

b) Haftungsansprüche des Auftraggebers gegen den Auftragnehmer richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit 
nachstehend nichts anderes vereinbart ist. 

c) Haftet der Auftragnehmer wegen eines schuldhaften Verstoßes gegen die Sachverständigenpflichten oder aus sonstiger 
schuldhafter Verletzung seiner Vertragspflichten, hat er die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachten Schäden in vollem 
Umfang zu ersetzen. 

d) Im Übrigen wird die Haftung für Schäden aus fahrlässiger Pflichtverletzung ausgeschlossen. Das gilt nicht für die Verletzung 
ausdrücklich versprochener oder zentraler Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) sowie für die Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit. Die Haftungsbeschränkung gilt auch dann nicht, wenn der Auftragnehmer für den eingetretenen 
Schaden Versicherungsschutz in Anspruch nehmen kann. 

e) Soweit die Haftung für schuldhafte Pflichtverletzung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für schuldhaftes Fehlverhalten bei 
Angestellten, Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen des Auftragnehmers. 

 
 

© Urheberrechtsschutz. Alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen Zweck be-
stimmt. Eine Vervielfältigung oder eine Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung gestattet. 
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Grundrisse und Schnitte des Bewertungsobjektes  
(Abbildung der einzelnen Etagen) 
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Astraße  Astraße  

  

Ansicht des Bewertungsobjektes von der Straße aus  Bewertungsobjekt  

 
 

 
Bewertungsobjekt Zugang zur Tiefgarage 
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Ansicht des Bewertungsobjekt vom Hof Ansicht des Bewertungsobjektes vom Hof 

  
Hofbereich Treppenhaus 

  
Eingangsbereich Konferenzraum 

(beispielhaft) 
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Leerstehendes Büro  

(beispielhaft) 
Büro (beispielhaft) 

  

Flurbereich WC 

  
Heizung Aufzug 
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Tiefgarage Tiefgarage 
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Abbildung des Grundbuches mit Aufschrift, Bestandsverzeichnis, Abt. I und 
II  
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Das Ertragswertmodell der Wertermittlungsverordnung (§§ 15 - 20 WertV) 
Der Ertragswert setzt sich wie folgt zusammen: 

Erträge  
(Mieteinnahmen) 

- 
Bewirtschaftungskosten 

(vom Eigentümer zu tragende Kosten) 
- 

Ertragsanteil des Bodens 
= 

Gebäudeertragsanteil 
 

dieser wird kapitalisiert über die 
Restnutzungsdauer 

= 
Gebäudeertragswert 

+ 
Bodenwert 

= 
Ertragswert 

Erläuterungen der verwendeten Begriffe 
Rohertrag (§ 17 WertV) 

Der Rohertrag umfasst alle bei ordnungsgemäßer Bewirtschaftung und zulässiger Nutzung nachhaltig 
erzielbaren Einnahmen aus dem Grundstück. Bei der Ermittlung des Rohertrags ist von den üblichen 
(nachhaltig gesicherten) Einnahmemöglichkeiten des Grundstücks auszugehen. 

Bewirtschaftungskosten (§ 18 WertV) 

Die Bewirtschaftungskosten sind vom Eigentümer zu tragende und nicht auf den Mieter umwälzbare 
Aufwendungen, die zur ordnungsgemäßen Bewirtschaftung des Grundstücks und der Gebäude 
laufend erforderlich sind. Die Bewirtschaftungskosten beinhalten die Instandhaltungskosten, die 
Verwaltungskosten und das Mietausfallwagnis.  

Liegenschaftszinssatz (§ 11 WertV) 

Der Liegenschaftszinssatz ist eine Rechengröße im Ertragswertverfahren. Er bezeichnet das 
Verhältnis zwischen dem Reinertrag des Grundstücks und dessen Kaufpreis. Er wird – vereinfacht - 
dadurch ermittelt, dass man den Reinertrag einer Immobilie durch deren Kaufpreis dividiert. 

Restnutzungsdauer (§ 16 Abs. 4 WertV) 

Als Restnutzungsdauer wird die Anzahl der Jahre angesetzt, in denen die baulichen Anlagen bei 
ordnungsgemäßer Unterhaltung und Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt 
werden können. Sie ist demnach entscheidend vom wirtschaftlichen, aber auch vom technischen 
Zustand des Objekts, nachrangig vom Alter des Gebäudes bzw. der Gebäudeteile abhängig.  

Besondere wertbeeinflussende Umstände (§ 19 WertV) 

Unter den besonderen wertbeeinflussenden Umständen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z.B. 
unüblicher baulicher Zustand oder Abweichungen von der nachhaltig erzielbaren Miete). 

Ertragswert/Rentenbarwert (§ 16 Abs. 3 WertV) 

Dies ist der auf die Wertverhältnisse am Wertermittlungsstichtag bezogene (Einmal)Betrag, der der 
Summe aller aus dem Objekt während seiner Nutzungsdauer erzielbaren (Rein)Erträge einschließlich 
Zinsen und Zinseszinsen entspricht. Die Einkünfte aller während der Nutzungsdauer noch anfallenden 
Erträge - abgezinst auf die Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag - sind wertmäßig 
gleichzusetzen mit dem Ertragswert des Objekts. 
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Das Vergleichswertmodell der Wertermittlungsverordnung 
 
Das Vergleichswertverfahren ist in den §§ 13 - 14 der Wertermittlungsverordnung beschrieben. 
 
Auf welcher Überlegung basiert das Vergleichswertverfahren? 
 
Menschen vergleichen zumeist, um das günstigste Angebot zu finden, wenn sie etwas kaufen wollen. 
 
Die Schwierigkeit bei Immobilien liegt darin, dass sie so viele Eigenschaften haben, dass die 
Vergleichbarkeit schnell darunter leidet. Eine identische Wohnung auf dem gleichen Stock oder eine 
Etage tiefer könnte, obwohl von Größe, Ausstattung und Lage identisch, bereits andere 
Lichtverhältnisse aufweisen. 
 
Daher kann man nicht einfach die Menge an Vergleichsobjekten erhöhen, um eine größere 
Ergebnissicherheit zu erhalten. Selbst wenn man dabei identische Bauten findet (z.B. Reihenhäuser 
der gleichen Firma), so stehen sie mit zunehmender Menge an anderer Stelle und werden schwieriger 
vergleichbar. 
 
Was gilt als vergleichbar? 
 
Gemäß der WertV sind „Kaufpreise solcher Grundstücke heranzuziehen, die hinsichtlich der ihren 
Wert beeinflussenden Merkmale mit dem zu bewertenden Grundstück hinreichend übereinstimmen“. 
 
Die „wertbeeinflussenden Merkmale“ sind die „rechtlichen Gegebenheiten“, die „tatsächlichen 
Eigenschaften“, und die „sonstige Beschaffenheit“ des Grundstückes, wie sie in der Definition des 
Verkehrswertes im § 194 BauGB genannt und in der WertV genauer ausgeführt sind. 
 
Vergleichspreise und Vergleichsfaktoren 
 
Es gibt zwei verschiedene Arten von Vergleichswerten:  
 
die Vergleichspreise, also die tatsächlichen Werte, die für einzelne Objekte erzielt wurden 
die Vergleichsfaktoren1, die aus den tatsächlichen Vergleichspreisen abgeleitet wurden. 
 
Vergleichspreise werden vom Gutachterausschuss so angegeben, wie man sie auch in dem zugrunde 
liegenden Notarvertrag finden würde: Wohnung, Fläche, Lage, Stockwerk, Ausstattung, Baujahr, 
Zustand, Balkon ja oder nein, Preis.2 Zusätzlich könnte eine Angabe in Währung/m² erfolgen. 
 
Vergleichsfaktoren können unterschiedlich angegeben werden.  
 
Der bekannteste Vergleichsfaktor ist der Bodenrichtwert, ein Mittelwert aus allen für eine 
abgegrenzte Richtwertzone geltenden Preisen für Grund und Boden, angegeben in gerundeter 
Währung/m². 
 
Für Wohnungen oder Gewerbe werden zumeist durchschnittliche Werte in Währung/m² Wohn- bzw. 
Nutzfläche angegeben. Beispiel: 2 ZW von 50-70 m² in der Lage wurden von € 880.- bis € 1.760.-, im 
Mittel3 zu € 1.190.- verkauft. 
 
 
 

                                                      
1 (Math.) Zahl od. Größe, mit der eine andere multipliziert wird. (Duden) 
2 Wie viele Eigenschaften neben dem Preis genannt sind bestimmt die Qualität und Verwertbarkeit der 
Vergleichspreise. In vielen Fällen wird man nicht die komplette obige Liste zur Verfügung haben. 
3 Das Mittel ist in diesem Fall nicht das Mittel zwischen dem obersten und dem untersten angegebenen Wert, 
sondern das Mittel aller Kaufpreise. 
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Wie benutzt man die Vergleichswerte? 
 
Die Vergleichsobjekte werden dem Bewertungsobjekt angepasst. ANDERS GESAGT, MAN TUT SO, ALS 
KÖNNE MAN DIE EIGENSCHAFTEN DER VERGLEICHSOBJEKTE SO ÄNDERN, DASS SIE DEM 
BEWERTUNGSOBJEKT ENTSPRECHEN. 
 
Dies geschieht auf rein rechnerischer Ebene, mit Umrechnungskoeffizienten. 
 
Umrechnungskoeffizienten 
 
Umrechnungskoeffizienten werden in § 10 der WertV behandelt. 
 
Sie dienen dazu, Werte vergleichbar zu machen. 
 
Beispiel einer Umrechnung von Vergleichsfaktoren - Die Zielbaummethode 
 
Sie basiert auf dem Prinzip, einem Vergleichsfaktor fünf bestimmende Einflüsse beizumessen, diese 
Einflüsse in ihrer Wichtigkeit einzustufen und dann einzustufen, inwiefern sich das Bewertungsobjekt 
von den fünf Eigenschaften des Vergleichsobjekts unterscheidet. 
 
Beispiel: Man hat folgenden Vergleichsfaktor genannt bekommen: eine 2-Zimmerwohnung in 
einfacher Lage Berlins, Baujahr 50er bis 60er, 50 m² wurde im Jahr 2000 durchschnittlich für € 
1.000.- verkauft. 
 
Diese Angabe ist recht ungenau, denn hier werden Erdgeschosse und Obergeschosse, laute und leise 
Straßen, verschiedene Bezirke, unterschiedliche Wohnungsgrößen und weitere Eigenschaften in einen 
großen Topf geworfen und € 1.000.- außen drauf geschrieben. 
 
Anders gesagt: Man weiß nicht ganz genau, was die Käufer für ihre € 1.000.-/m² bekommen haben. 
Man muss sich also einen Durchschnitt denken und sich diese fiktive Wohnung vorstellen. Das 
Problem ist vergleichbar mit dem Problem, sich ein nicht präzise bestimmtes Richtwertgrundstück 
beim Bodenrichtwert vorzustellen. Dort hat man aber zumindest noch die Möglichkeit sich alles in 
echt anzuschauen, denn man hat es mit einer klar abgegrenzten Richtwertzone zu tun. 
 
Die verkauften Wohnungen kann man allerdings nicht identifizieren und hat daher nicht mehr 
Angaben, als sie im obigen Beispiel gemacht wurden. Dies ist die Schwäche des Systems: die 
unpräzise Definition des Vergleichsobjektes. 
 
Daher kann eine Zielbaummethode, die auf solcher Datenbasis fußt, nur bedingt genau und 
zuverlässig sein. 
 

 
 


